
1. Nachtrag zur 
 

Vereinbarung  
über die Vergütung der stationären vertragsärztlichen  

Tätigkeit ab 1. Januar 2010 (belegärztliche Behandlung) 
 
 

zwischen 
 

der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 
vertreten durch den Vorstand, 

dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 
Herrn Rolf Steinbronn 

 
zugleich handelnd für die 

Landwirtschaftliche Krankenkasse Mittel- und Ostdeutschland, 
handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung 

im Freistaat Sachsen 
 
 

dem BKK Landesverband Mitte  
Siebstraße 4 

30171 Hannover 
 

der IKK classic 
 

der Knappschaft, Regionaldirektion Chemnitz 
 

den Ersatzkassen 
BARMER GEK 

Techniker Krankenkasse (TK) 
Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Ersatzkasse) 

KKH-Allianz (Ersatzkasse) 
 HEK - Hanseatische Krankenkasse 

 hkk 
als gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 

 
(LVSK) 

 

und 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen  
 

(KV Sachsen) 
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1. Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 wird zur Vereinbarung über die Vergütung der sta-

tionären vertragsärztlichen Tätigkeit folgender Nachtrag geschlossen: 

§ 6 (Rechnungslegung) erhält folgenden Wortlaut: 

 „Die Leistungsabrechnung erfolgt für bereichseigene Ärzte gemäß diesem Belegarzt-
vertrag durch die KV Sachsen. Die Zuordnung der Leistungen für bereichsfremde Ärzte 
im Fremdkassenzahlungsausgleich erfolgt außerhalb der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung, soweit dieser Belegarztvertrag dies vorsieht. Die Vergütung der Leis-
tungen bereichsfremder Ärzte erfolgt zu den Preisen der regionalen Gebührenordnung 
am Leistungsort, ggf. unter Beachtung der regionalen Quotierungsvorgaben. Die KV 
Sachsen weist die abgerechneten Leistungen im Formblatt 3 bis zur Ebene 6 (Gebüh-
renordnungsposition), Kontenarten 463 oder 531 aus. 

2. Mit Wirkung zum 1. Juli 2010 wird zur Vereinbarung über die Vergütung der stationä-
ren vertragsärztlichen Tätigkeit folgender Nachtrag geschlossen: 

 
Die Anlage 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wird durch eine aktualisierte Anlage 1 
ersetzt.  
 
 
Dresden, den 6 .September 2010 
 
 
gez. Dr. med. Klaus Heckemann    gez. Rainer Striebel 
 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen  AOK PLUS, 
 zugleich handelnd für die  
 Landwirtschaftliche Krankenkasse  
 Mittel- und Ostdeutschland,  
 handelnd als Landesverband 
 
 
        gez. Bernd Spitzhofer 
 
 BKK Landesverband Mitte, 
 Landesvertretung Sachsen 
 
 
        gez. i. V. Monika Schulz 
 
 IKK classic 
 
 
        gez. Thorsten Zöfeld 
 
 Knappschaft, 
 Regionaldirektion Chemnitz 
 
 
  gez. Silke Heinke 
 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
 Die Leiterin der Landesvertretung 


